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Altlasten beim
Grundstickkauf

Ein Alptraum fiir jeden Grundstiickeigentiimer:
Kurz nach Baubeginn werden im Rahmen der
Aushubarbeiten Schadstoffbelastungen festgestellt.
Es kommt zu einem Baustopp und eingehenderen
Untersuchungen des Grundstiicks. Beides ist zeit-
raubend. Vor allem aber gehen Untersuchung,
Uberwachung und Sanierung des Bodens ins
Geld. Sofort stellt sich deshalb die Frage, wer fiir
den ganzen Aufwand autkommt.

Derzeit gelten in der Schweiz rund 50000
Standorte als durch Schadstoffe belastet. Hoch-
rechnungen gehen davon aus, dass davon in den
nichsten 20 bis 25 Jahren bis zu 4000 saniert
werden miissen. Die Kosten, die dadurch entste-
hen, werden auf insgesamt rund fiinf Milliarden
Franken geschitzt.

Seit dem 1. November 2006 besteht mit dem re-
vidierten Umweltschutzgesetz (USG) eine Rechts-
grundlage, in der u.a. umfassend geregelt ist, wer
im Fall von Schadstoftbelastungen fiir die Kosten
der getroffenen Massnahmen aufkommen muss.

In Bezug auf sanierungsbediirftige, belastete
Standorte (sog. Altlasten) gilt grundsitzlich, dass
der Verursacher die Kosten fiir alle notwendigen
Massnahmen zur Untersuchung, Uberwachung
und Sanierung des belasteten Standorts zu iiber-
nehmen hat. Sind mehrere Verursacher beteiligt,
so tragen sie die Kosten entsprechend ihren An-
teilen an der Verunreinigung. Dabei hat in erster
Linie derjenige fiir die Kosten aufzukommen, der
die Massnahmen verursacht hat. Wer lediglich als
Grundstiickeigentiimer beteiligt ist, trigt keine
Kosten, wenn er bei Anwendung der gebotenen
Sorgfalt von der Belastung keine Kenntnis haben
konnte (Art.32 d Abs.1 und 2 USG). Welche
Sorgfalt im Sinne des Gesetzes «geboten» ist, wird
aufgrund der Umstinde des Einzelfalls beurteilt.
Bei Industrie- und Gewerbebauten etwa gilt eine
erhéhte Sorgfaltspflicht. Kann ein Verursacher
nicht ermittelt werden oder erweist er sich als

zahlungsunfihig, ibernimmt das Gemeinwesen

seinen Kostenanteil (Art. 32 d Abs. 3 USG).
Wenn die Behorde die Massnahmen selbst
durchfiihrt, erldsst sie eine Verfiigung iiber die
Kostenverteilung. Ansonsten kann der Grund-
stiickeigentiimer u. a. diese verlangen (Art. 32 d
Abs. 4 USG). Wenn ein Grundstiickeigentiimer
also die Schadstoffbelastungen nicht verursacht
hat und nachweisen kann, dass er beim Kauf
nicht von den Belastungen wusste und davon un-
ter Anwendung der gebotenen Sorgfalt auch
keine Kenntnis haben konnte, kann er davon
ausgehen, dass er fiir die Untersuchung, Uberwa-
chung und Sanierung seines Grundstiicks nicht
kostenpflichtig wird.

Etwas anders ist der Fall geregelt, wenn es sich
um ein belastetes Grundstiick handelt, dieses je-
doch nicht sanierungspflichtig ist. Hier spricht
man nicht von Altlast, sondern lediglich von ei-
nem mit sog. Abfillen belasteten Standort. Ent-
fernt ein Grundstiickeigentiimer Material im
Rahmen eines Bauprojektes von einem solchen
Grundstiick, so entstehen thm dadurch Kosten
fiir Untersuchung und Entsorgung des Aushubs.
Diese kann er in der Regel zu zwei Dritteln von
den Verursachern der Belastung und den friihe-
ren Inhabern des Grundstiicks zuriickverlangen.
Allerdings miissen dafiir verschiedene Vorausset-
zungen gegeben sein (siche Art. 32b bis USG).

Bei der Begleitung eines Bauherrn, der ein po-
tentiell belastetes Grundstiick erwerben will, ist
deshalb darauf zu achten, dass dieser vor Abschluss
des Kaufvertrages abklirt, ob das Grundstiick im
Altlastenverdachtsflichen-Kataster der belasteten
Standorte eingetragen ist. Diese Angaben sind
beim zustindigen Amt einzuholen. Ist ein Ein-
trag vorhanden oder ist eine Schadstoftbelastung
aus anderen Griinden wahrscheinlich, diirfte der
Erwerber gut beraten sein, wenn er eine Vor-
untersuchung des Bodens durchfiihren lisst. Mit
einem verhiltnismissig geringen Aufwand kann
so das Risiko, sich mit dem Grundstiick ein Pro-
blem einzuhandeln, stark reduziert werden.

Werden auf einem Grundstiick aufgrund sei-
ner Nutzung bzw. Geschichte Verunreinigungen

vermutet und kann eine Belastung nicht ausge-
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schlossen werden, empfiehlt es sich, die Angelegen-
heit im Grundstiickkaufvertrag vorweg detailliert
zu regeln. Die 8ffentlich-rechtlichen Vorschriften
des USG schliessen nimlich (abweichende) Ab-
machungen der Parteien, insbesondere beziiglich
der Kostentragungspflicht, nicht aus. Zulissig
sind in diesem Zusammenhang auch sog. Frei-
zeichnungsklauseln, durch die sich Grundstiick-
verkiufer von jeglicher Haftung zu entbinden su-
chen. Zwar diirften bereits allgemein formulierte
Freizeichnungsklauseln gentigen, um Anspriiche
aus Altlastensanierungen auszuschliessen, den-
noch empfichlt es sich, eine ausdriickliche Rege-
lung vorzusehen. Allerdings gelten Freizeichnungs-
klauseln nicht unbeschrinkt. So sind sie ungiiltig
bei Arglist des Verkdufers bzw. finden gemiiss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort keine
Anwendung, wo ein Mangel «ginzlich ausserhalb
dessen lag, womit ein Kiufer verniiftigerweise
rechnen musste» (BGE 130 II1 686 E. 4.3).

Ob und wie die Altlasten-Problematik in einem
Grundstiickkaufvertrag geregelt werden soll, hingt
vom konkreten Einzelfall ab. Je nach Situation,
Interessenlage, (Sicherheits)Bediirfnis und Ver-
handlungsposition der Parteien stehen die unter-
schiedlichsten Regelungsméglichkeiten zur Ver-
fiigung. Wesentlich bleibt, dass die Problematik
erkannt und dafiir eine klare, einvernehmliche
Lésung getroffen wird. Dabeli ist insbesondere
auf eine sorgfiltige Wahl der Begriffe zu achten,
besteht doch die Gefahr, dass etwa unter dem Be-
giff «Altlasten» nur die Altlasten im Sinn des
USG, nicht jedoch Abfille oder Schadstoftbelas-
tungen im Gebiude (wie z.B. Asbest) verstanden
werden.

Was die Wirtkung von Parteivereinbarungen
auf die Kostenverteilungsverfligungen betrifft, so
wird in der Rechtslehre die Auffasssung vertreten,
dass die zustindige Behsrde die Abmachungen
der Parteien bei der Kostenverteilung beriicksich-
tigen soll. Eine Gerichtspraxis dazu steht aller-
dings noch aus. Jedenfalls soll es aber mdglich
sein, bei einer von der Parteivereinbarung abwei-
chenden Verfiigung Regress auf den Vertragspart-

ner zu nehmen. Isabelle Vogt, vogt@luksundvogt.ch

1-2|2008 werk, bauen + wohnen 71



	bauen + rechten : Altlasten beim Grundstückkauf

